
Oerlenbach / Poppenhausen

ZWECKVERBAND GEWERBEPARK A 71
Landkreise Bad Kissingen / Schweinfurt

 3. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans für den Gewerbepark A 71
- Neufassung -

M = 1: 1000
Verfahrensvermerke

1.       Die Verbandsversammlung hat in der Sitzung vom  die 3. Änderung und 
Erweiterung des Bebauungsplans für den Gewerbepark A 71 beschlossen.
Der Aufstellungsbeschluss wurde am  ortsüblich bekannt gemacht.

2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung, gemäß § 3 Abs. 1 BauGB, mit öffentlicher
Darlegung und Anhörung für den Vorentwurf der 3. Änderung und Erweiterung des
Bebauungsplans für den Gewerbepark A 71, in der Fassung vom , hat in
der Zeit vom  bis  stattgefunden.

3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange,
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB, für den Vorentwurf der 3. Änderung und Erweiterung des
Bebauungsplans für den Gewerbepark A 71, in der Fassung vom , hat in
der Zeit vom       bis  stattgefunden.

4. Zu dem Entwurf der 3. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans für den
Gewerbepark A 71, in der Fassung vom     , wurden die Behörden und
sonstigen Träger öffentlicher Belange, gemäß § 4 Abs. 2 BauGB, in der Zeit vom

 bis  beteiligt.
5.       Der Entwurf der 3. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans für den 

Gewerbepark A 71, in der Fassung vom , wurde mit der
Begründung, gemäß § 3 Abs. 2 BauGB, in der Zeit vom      
bis  öffentlich ausgelegt.

6. Der Zweckverband Gewerbepark A 71 hat mit Beschluss der Verbandsversammlung
vom    die 3. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans für den
Gewerbepark A 71, gemäß § 10 Abs. 1 BauGB, in der Fassung vom , als
Satzung beschlossen.

Oerlenbach, den

Nico Rogge, 1. Vorsitzender

7. Ausgefertigt

Oerlenbach, den

Nico Rogge, 1. Vorsitzender

8. Der Satzungsbeschluss zur 3. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans für den
Gewerbepark A 71 wurde am , gemäß § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB,
ortsüblich, mit dem Hinweis darauf, dass die 3. Änderung und Erweiterung des
Bebauungsplans mit der Begründung zu jedermanns Einsicht in der Gemeinde
Oerlenbach, Schulstraße 1, 97712 Oerlenbach, während der allgemeinen
Dienststunden bereitgehalten wird, bekannt gemacht. Weiter wurde darauf
hingewiesen, dass über den Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben wird.
Die 3. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans für den Gewerbepark A 71 ist
damit in Kraft getreten.

Oerlenbach, den

Nico Rogge, 1. Vorsitzender
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A) Festsetzungen für die bauliche Ordnung

1. Geltungsbereich

1.1 Geltungsbereich der Erweiterung des Bebauungsplans für den Gewerbepark A 71

1.1 Geltungsbereich der 3. Änderung des Bebauungsplans für den Gewerbepark A 71

2. Art der baulichen Nutzung

Das Planungsgebiet ist festgesetzt als:

 GI             Industriegebiet, gemäß § 9 BauNVO
für den BA 3 werden Ausnahmen gemäß § 9 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO sowie Einzelhandelsbetriebe
gemäß §1 Abs. 5 BauNVO ausgeschlossen.

3. Überbaubare Grundstücksfläche, Nutzungsabgrenzung, Bauweise, Maß der baulichen Nutzung,
gemäß § 16 ff. BauNVO

3.1 Baugrenze

3.2 Bauverbotszone, gemäß § 9 Abs. 1 FStrG

3.3 Baubeschränkungszone gemäß § 9 Abs. 2 FStrG

3.4 GRZ 0,7 / 0,8

GFZ 0,8

3.5                  Zulässige Ausführung der Gebäude

Im 1. und 2 BA sind zugelassen:
ein-, zwei- oder dreigeschossige Bauweise,
bestehend aus max. Erdgeschoss, 1. Obergeschoss und 2. Obergeschoss
oder Erdgeschoss, 1. Obergeschoss und Dachgeschoss
Sattel-, Pult-, Sched- oder Flachdach mit 0° - 45°
Firsthöhe max. 15,00 m

Im 3. BA ist maximal eine Gebäudehöhe von 336,0 m üNN zugelassen.

3.6 Metalleindeckungen müssen, außer Aluminium- und Edelstahldächer, in Anlehnung an die DIN EN ISO 12944-5 beschichtet sein.
Die Beschichtung muss mindestens für die Schutzdauer H (über 15 Jahre) nach der DIN EN ISO 12944-5 ausgelegt sein.
Bitumeneindeckungen und Foliendächer sind ebenfalls zugelassen.

4. Stellplätze, Nebengebäude
4.1 Stellplätze für Besucher und Beschäftigte der Gewerbe- und Industriebetriebe sind gemäß GaStellV vorzusehen.

4.2 Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sind nur innerhalb der Baugrenzen zulässig.

5. Abgrabungen/Auffüllungen
5.1 Geländeveränderungen durch Abgrabungen und Aufschüttungen sind bis max. 9,00 m Höhe zulässig.

Die höhenmäßige Einfügung von Gebäuden in das natürliche Gelände oder die zur Gestaltung des Bauvorhabens
erforderlichen Geländeveränderungen sind in den Bauvorhaben darzustellen.

5.2 Der Übergang zu den Nachbargrundstücken ist mit einem maximalen Versatz von 1 m auszubilden.

6. Einfriedungen
6.1 Die Einfriedungen der Baugrundstücke dürfen 2,00 m nicht übersteigen.

Die Sockelhöhe darf maximal 0,50 m betragen.

6.2 Einfriedungen zu Nachbargrundstücken sind auf der Grenze zu errichten.

7. Verkehrsflächen

7.1 öffentliche Straßenverkehrsflächen

7.2 öffentliche landwirtschaftliche Wege

7.3 Straßen- und Wegbegrenzungslinie

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung:

Geh- und Radweg

8. Flächenbefestigung, versickerungsfördernde Maßnahmen
8.1 Bei der Anlage von Garagenstauräumen, Stellplätzen und Einfahrten sind versickerungsgünstige Beläge zu wählen.

Der Versiegelungsgrad bei der Bebauung und Gestaltung der übrigen Freiflächen ist auf das unbedingt erforderliche
Mindestmaß zu beschränken.

9. Flächen für die Abwasserbeseitigung, gemäß § 9 Abs. 1 Ziffer 14 BauGB, Regenrückhaltebecken

9.1 Fläche für die Abwasserbeseitigung (Regenrückhaltebecken)
gemäß § 9 Abs. 1 Ziffer 14 BauGB

9.2 Abwasser Regenrückhaltebecken

10.    Flächen für Versorgungsanlagen gem. § 9 Abs. 1 Ziffer 12 und 14 BauGB

10.1 Fläche für Versorgungsanlagen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB nachstehender Zweckbestimmung:

10.2 Elektrizität ( Umformerstation)

10.3 Gas

10.4 Wasser

10.5 Entwässerungsgraben

11. Hauptversorgungsleitungen

Versorgungsleitung unterirdisch, hier :
20-kV-Kabelanlage Bayernwerk Netz GmbH, beiderseits 1,0 m Schutzstreifen

Niederspannungskabel der Bayernwerk Netz GmbH (nachrichtl. Übernahme)

20-kV-Freileitung der Bayernwerk Netz, beiderseits 10,0 m Schutzstreifen

Die Hinweise der Sicherheitsmerkblätter sind zwingend einzuhalten.

12. Löschwasserversorgung
Zur Löschwasserversorgung wird ein Mindest-Bedarf von 96 m³/h für eine Laufzeit von 2 Stunden zur Verfügung gestellt.
Die restliche Versorgung, inkl. eines evtl. je nach Brandlast erweiterten Objektschutzes, muss vom jeweiligen
Bauherrn bzw. Grundstückseigentümer selbst realisiert (etwa durch einen Löschteich o. Zisternen) und im späteren Bau-
genehmigungsverfahren nachgewiesen werden (siehe Arbeitsblatt W 405 des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches
e.V. - DVGW - Bereitstellung von Löschwasser durch die öffentliche Trinkwasserversorgung).

13. Immissionsschutz
Zulässig sind Betriebe und Anlagen, deren Schallemissionen die folgenden Emmisionskontingente LEK nach DIN 45691
nachts (22.00 - 06.00 Uhr) überschreiten:

Teilflächen zu den festgesetzten Emissionskontingenten:

Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5, wobei in den Gleichungen (6) und (7) LEK,i durch LEK,i,k zu
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Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5, wobei in den Gleichungen (6) und (7) LEK,i durch LEK,i,k zu
ersetzen ist. Für zu schützende Nutzungen auf den umliegenden GI-Flächen des Bebauungsplanes „Gewerbepark A 71“ (z. B. 
Büronutzungen) ist der Immissionsschutz gemäß TA Lärm nachzuweisen.
Dabei ist auch das Spitzenpegelkriterium gemäß TA Lärm für die umliegenden relevanten Immissionsorte zu überprüfen.
Die DIN 45691 kann im Bauamt der Gemeinde eingesehen werden.

Zum Schutz vor Verkehrs- und Anlagenlärm sind für schutzbedürftige Räume bauliche Schallschutzmaßnahmen am Gebäude
vorzusehen. Die Anforderungen an die Schalldämmmaße der Außenbauteile, ggf. unter Berücksichtigung der jeweiligen 
Spektrum-Anpassungswerte, sind gemäß DIN 4109 zu ermitteln.
Räume mit Schlaffunktion sind mit Lüftungen auszustatten, die das resultierende gesamte Bau-Schalldämm-Maß des
Außenbauteils nicht verringern und eine ausreichende Belüftung bei geschlossenem Fenster gewährleisten. Es können auch
Maßnahmen gleicher Wirkung getroffen werden.
Die vorliegenden Beurteilungspegel der Verkehrslärmimmissionen können der Schallimmissionsprognose Y0286.002.01.001 vom
20.03.2023 entnommen werden. Daneben sind die möglichen Anlagenlärmimmissionen zu berücksichtigen.

14.   Flächen für die Wasserwirtschaft

Umgrenzung von Flächen für die Wasserwirtschaft, von Bebauung freizuhalten

B) Hinweise für die bauliche Ordnung

bestehende und vermarkte Grundstücksgrenze

bestehende Gebäude

Grundstücks- und Flurnummern

Gemarkungsgrenze

Bauabschnittslinie

1. Grundwasser, versickerungsfördernde Maßnahmen, verschmutztes Oberflächenwasser, Dränagen
1.1 Schutz vor Grundwasser

Der Grundwasserstand auf den Baugrundstücken im Planungsgebiet sollte durch geeignete Untersuchungen festgestellt werden.
Sollte der Grundwasserstand über der Kellersohle liegen, so sind die Kellergeschosse durch geeignete  Maßnahmen,
z.B. wasserdichte Wannen, zu schützen.
Grundwasserschwankungen von ca. 1 m sollten dabei berücksichtigt werden. Das Ableiten von Grund-, Quell- oder Dränagenwasser
in den Schmutzwasserkanal ist nicht zulässig.

1.2 Unverschmutztes Oberflächenwasser
Unverschmutztes Oberflächenwasser, z.B. Dachflächenwasser, sollte zur weiteren Nutzung z.B. Toilette, in Sammelbehältern
(z.B. aus Beton, Kunststoff etc. oder Mulden, offenen Erdbecken, Rigolen, Zisternen) mit Überläufen zu Sickeranlagen aufgefangen
werden.
Empfohlen wird für begrünte Mulden mindestens 1,5 cbm Muldenvolumen pro 100 qm Dachfläche oder
für Schotterrigolen mindestens 3,6 cbm pro 100 qm Dachfläche. Für die Sammelbehälter bzw. Regenwasserspeicher werden
folgende Mindestgrößen empfohlen: 2,5 cbm pro 100 qm befestigter Fläche

Unverschmutztes Oberflächenwasser ist der Regenwasserkanalisation zuzuführen.

Der Einsatz von wassersparenden Armaturen wird dringend empfohlen.

Für Sickeranlagen ist ein Wasserrechtsverfahren durchzuführen

1.3 Verschmutztes Oberflächenwasser
Verschmutztes Oberflächenwasser ist dem öffentlichen Schmutzwasserkanal zuzuführen. Wenn das Oberflächenwasser mit ölhaltigen
Stoffen in Berührung kommen kann (Waschplätze, etc.) sind Leichtflüssigkeitsabscheider einzubauen.

1.4 Für das Versickern von Niederschlagswasser ist zu prüfen, ob eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich ist.

1.5 Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (wie z.B. Heizöl,- oder Diesellagerungen, Waschplätze, Öltransformatoren für
PV-Anlagen, etc.) sind der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde mindestens 6 Wochen vor Inbetriebnahme schriftlich anzuzeigen.

2. Denkmalschutz
2.1 Nach Art. 8 des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes besteht eine Meldepflicht für Funde von Bodenaltertümern. Beobachtungen

und Funde müssen unverzüglich, d.h. ohne schuldhaftes Zögern, der Abteilung für Vor- und Frühgeschichte des Bayerischen
Landesamtes für Denkmalpflege, Schloß Seehof, 96117 Memmelsdorf und/oder dem Landratsamt Bad Kissingen als Untere
Denkmalschutzbehörde mitgeteilt werden.
Nach Art. 8 Abs. 2 des Bayerischen Denkmalschutzgesetztes sind aufgefundene Gegenstände und der Fundort unverändert zu
belassen.

3. Straßenverkehrsflächen geplant

4. Entwässerung
4.1 Die Straßenoberkante stellt die Rückstauebene dar. Gemäß DIN 1986 haben sich die Grundstückseigentümer gegen Kanalrückstau

zu sichern.

4.2 Das Baugebiet ist an die Kläranlage Geldersheim des Abwasserzweckverbands Obere Werntalgemeinden anzuschließen.
Die Anlagen sind nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu errichten.
Das Baugebiet ist im Trennsystem zu entwässern.

4.3 Aus den Teilflächen TF2, TF5 und TF6 dürfen in der Summe maximal 5,9 ha undurchlässige Fläche Au angeschlossen werden.
Werden zusätzliche Flächen versiegelt, müssen für diese Flächen gesonderte Regenwasserbehandlungs- und Regenwasserrück-
halteanlagen errichtet werden. Dazu ist ein wasserrechtliches Verfahren erforderlich.
Die Kosten und der Betrieb dieser Abwasseranlagen sind vom Eigentümer dieser Flächen zu tragen.

4.4 Die Satzung für die öffentliche Entwässerungsanlage des Abwasserzweckverbandes Obere Werntalgemeinden ist zu beachten.

4.5 Auf Privatgrund ist ein Kontrollschacht für die Grundstücksentwässerungsleitung vorzusehen.

4.6 Während Baumaßnahmen ist der Abwasserzweckverband zur Kontrolle und Abnahme der Grundstücksentwässerungsleitung
und Revisionsschächte, vor Verfüllung mit einzubeziehen.

4.7 Für alle auf dem Grundstück neu errichteten Grundstücksentwässerungsleitungen sind dem Abwasserzweckverband
Dichtheitsprüfungen vorzulegen.

5. Böschungen und dergleichen
5.1 Flächen, die beim Bau der öffentlichen Verkehrsflächen auf privaten Flächen benötigt werden und Böschungen,

die sich beim Wege- und Straßenbau ergeben, sind im Bebauungsplan nicht gesondert ausgewiesen.
Es wird darauf hingewiesen, dass sie zu den Baugrundstücken gehören.

6. Benachbarte Nutzungen
6.1 Das Planungsgebiet grenzt an landwirtschaftliche Flächen an. Mit daraus resultierenden Lärm-, Staub- und Geruchsemissionen,

insbesondere durch Düngung mit Festmist oder Gülle, mit Spritznebeln bei der Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln
und mit erhöhtem Lärmpegel und Staubentwicklung bei Erntearbeiten muss gerechnet werden.

6.2 Ansprüche gegen die Deutsche Bahn AG aufgrund des gewöhnlichen Betriebs der Eisenbahn in seiner jeweiligen Form sind seitens
des Antragstellers, Bauherrn, Grundstückseigentümers oder sonstiger Nutzungsberechtigter ausgeschlossen.
Insbesondere sind Immissionen wie Erschütterung, Lärm, Funkenflug, elektromagnetische Beeinflussung und dergleichen, die von
Bahnanlagen und dem gewöhnlichen Bahnbetrieb ausgehen, entschädigungslos hinzunehmen.
Ebenso sind Abwehrmaßnahmen nach § 1004 BGB, in Verbindung mit § 906 BGB, sowie dem Bundesimmisionsschutzgesetz
(BImSchG), die durch den gewöhnlichen Bahnbetrieb in seiner jeweiligen Form veranlasst werden könnten, ausgeschlossen.
Gegen die vom Eisenbahnbetrieb ausgehenden Immissionen sind von der Gemeinde oder den einzelnen Bauwerbern auf eigene
Kosten geeignete Schutzmaßnahmen (Schallschutz) vorzusehen bzw. vorzunehmen.

7.   Beleuchtung
Zur Vermeidung von Lichtverschmutzung sind notwendige Lichtquellen im BA3 zielgerichtet auf die zu beleuchtenden Flächen
und Räume auszurichten, um die umliegenden Ortschaften nicht zu beeinträchtigen. Es ist eine max. Strahlung von ~ 10 m
hinter der Grundstücksgrenze erlaubt.

8. Wasserversorgung
8.1 Bei der Planung und Ausführung der Wasserversorgungsanlagen sind die einschlägigen Richtlinien des DVGW, insbesondere

die Arbeitsblätter W 331, W 400-1 sowie W 405, zu beachten.

9. Nachrichtliche Übernahme

Biotop (Flachland) mit Nummer

10.    Flächen für die Feuerwehr
Zufahrten bzw. Zugänge zu Schutzobjekten sind entsprechende der DIN 14090, Flächen für die Feuerwehren auf Grundstücken,
auszuführen. Zu- und Abfahrten der Einsatzfahrzeuge dürfen nicht durch Bäume oder offene Flächen behindert werden. Es wird auf
Art. 5 BayBO hingewiesen.
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11. Versorgungsleitungen

Kabelanlagen der Autobahndirektion Nordbayern

LWL-Kabelanlagen der NGN Fibernetwork KG
Die Kabelschutzanweisungen sind zu beachten.

Kabelanlagen der Deutsche Bahn AG

Versorgungsleitungen der Telekom Deutschland GmbH

C) Festsetzungen für die Grünordnung

1. Öffentliche Grünflächen, gemäß § 9 Abs. 1 Ziffer 15 BauGB mit Pflanzpflichten

1.1 Öffentliche Grünflächen, gemäß § 9 Abs. 1 Ziffer 15 BauGB mit Pflanzpflichten

1.2 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft,
gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB
(hier: Ausgleichsflächen)

1.3 Ausgleichsflächen, die außerhalb des Geltungsbereiches des Eingriffsbebauungsplanes 
"Gewerbepark A71" festgesetzt sind:

Die Ausgleichsflächen werden mit den festgesetzten Maßnahmen dem Eingriffsbebauungsplan
"Gewerbepark A71", gemäß § 9 Abs. 1a BauGB, zugeordnet.

A1: "extensive Obstbaumwiese"
Ziele:

- Umwandlung von Ackerflächen in extensive Wiesen

- partielle Pflanzung von Landschaftshecken

Maßnahmen:
- Ansaat von Landschaftsrasen mit ergänzender Heudrusch- oder Heumulchsaat
- Neupflanzung von Wildobstbäumen
- partielle Pflanzung von Landschaftshecken

A2: "extensive Obstbaumwiese"

Ziele:

- Umwandlung von Ackerflächen in extensive Wiesen

- partielle Pflanzung von Landschaftshecken

Maßnahmen:
- Ansaat von Landschaftsrasen mit ergänzender Heudrusch- oder Heumulchsaat
- partielle Pflanzung von Landschaftshecken
- partielle Pflanzung von Streuobstbäumen

A3: "extensive Kalkmagerwiese"
Ziele:
- Erhalt der Kalkmagerwiese / des Altgrasbestands
- partielle Pflanzung von Landschaftshecken
- partielle Pflanzung von Einzelbäumen

Maßnahmen:
- Neupflanzung von Einzelbäumen (Stiel-Eichen)
- partielle Pflanzung von Landschaftshecken
- Pflege der Kalkmagerwiese durch Heudruschsaat und Mahd (1x jährlich)
  in der Zeit von August bis März, Abtransport des Mahdgutes, jährliche Verschiebung
  der Mahd um 10-15 m

A4/1: "Quellrinnen, Bach- und Flussauenwälder"
Ziele:
- Umwandlung von Ackerflächen in standorttypische Bewaldung in Verlängerung des südwestliche
befindlichen Biotops
- partielle Baumpflanzung im Sinne von Quellrinnen, Bach- und Flussauenwäldern

Maßnahmen:
- Ansaat von Landschaftsrasen mit ergänzender Heudrusch- oder Heumulchsaat
- Pflanzung einer typischen Artzusammensetzung (gemäß Auswahlliste Quellrinnen, Bach- und 
Flussauenwälder)

A4/2: "Extensiv bewirtschafteter Acker"
Ziele:
- Umwandlung von Ackerflächen in extensive Wiesen

Maßnahmen:
- Breite bei streifenförmiger Maßnahme: min. 15 m
- Kein Einsatz von Düngemitteln und Biozide
- Keine mechanische Beikrautregulierung
- Maßnahmentypen (Anwendung einer Kombination mehrerer Maßnahmen empfohlen):
- Stehenlassen von Getreidestoppeln
- Ernteverzicht von Getreide
- Anlage von Getreidestreifen mit doppeltem Saatreihenabstand
- Anlage von Ackerstreifen oder Parzellen durch Selbstbegrünung – Ackerbrache
- Regemäßige Pflege bzw. Anlage der Maßnahmen
- Rotation auf verschiedenen Flächen möglich
- Keine Mahd der Flächen innerhalb der Brutzeit

A4/3: "Mesophile Hecken/Gebüsche"
Ziele:
- Umwandlung von Ackerflächen in extensive Wiesen
- partielle Pflanzung von Landschaftshecken

Maßnahmen:
- Ansaat von Landschaftsrasen mit ergänzender Heudrusch- oder Heumulchsaat
- partielle Pflanzung von Landschaftshecken (siehe 8)

A4/4: "Rebhuhn- Ausgleichsfläche"
Ziel: Anlage von Blüh- und Brachestreifen

Maßnahmen:
- 1 ha / Brutpaar
- Breite bei streifenförmiger Maßnahme: min. 15 m
- Kein Einsatz von Düngemitteln und Biozide
- Keine mechanische Beikrautregulierung
- Maßnahmentypen (Anwendung einer Kombination mehrerer empfohlen)
- Stehenlassen von Getreidestoppeln
- Ernteverzicht von Getreide
- Anlage von Getreidestreifen mit doppeltem Saatreihenabstand
- Anlage von Ackerstreifen oder Parzellen durch Selbstbegrünung – Ackerbrache
- Anlage von Ackerstreifen oder -flächen durch dünne Einsaat mit geeignetem Saatgut, in den 
meisten Fällen sind selbstbegrünende Brachen vorzuziehen.
- Bei streifenförmiger Maßnahme Kombination mit Schwarzbrachestreifen (Breite ca. 3 m)
- Regelmäßige Pflege bzw. Anlage der Maßnahmen
- Rotation auf verschiedenen Flächen möglich
- Keine Mahd der Flächen innerhalb der Brutzeit des Rebhuhns
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A4/5: "Feldlerchen-Ausgleichsfläche"
Ziel: Anlage von Blüh- und Brachestreifen

 Maßnahmen:
- Ansaat einer standortspezifische Segetalvegetation regionaler Herkunft unter Beachtung der

  standorttypischen Segetalvegetation
- Um einen lückigen Bestand zu erzielen, dürfen max. 50 - 70 % der regulären Saatgutmenge 
verwendet werden; Fehlstellen sind zu belassen
- Blüh und Brachestreifen (mit einer Mindestbreite von 10 m und einer Mindestlänge von 100 m)
sind im Verhältnis 1:1 aus Flächen mit niedrigwüchsigen Arten und einem jährlich umzubrechenden

  selbstbegrünenden Brachestreifen anzulegen
- Verzicht auf Mahd und Bodenbearbeitung
- Flächengröße: 0,5 ha pro Brutpaar, bei 3 Brutpaaren 1,5 ha
- Die Blüh- und Brachestreifen müssen mind. 2 Jahre auf derselben Fläche verbleiben. Danach 
erfolgen Bodenbearbeitung und Neuansaat im Frühjahr bis Ende Mai oder ein Flächenwechsel.
Bei Flächenwechsel ist die alte Fläche bis zur Frühjahrsbestellung zu erhalten, um Winterdeckung
zu gewährleisten
- Einhaltung folgender Abstände: über 50 m zu Einzelbäumen und Flächen der Freizeitnutzung, 
100 m zu Hochspannungsfreileitungen und Straßen, 120 m zu Baumreihen und Feldgehölzen und
160 m zu geschlossenen Gehölzkulissen
- Streifenförmige Maßnahmenflächen dürfen nicht entlang von frequentierten Wegen angelegt
werden
- Die Maßnahmen dürfen nicht im Zeitraum zwischen 15. März und 1. Juli durchgeführt werden und
müssen in einem Radius von 2 km um die Eingriffsfläche liegen

A7: "extensive Obstbaumwiese"

Ziele:
- Umwandlung von Ackerflächen in extensive Wiesen
- partielle Pflanzung von Landschaftshecken

Maßnahmen:
- Ansaat von Landschaftsrasen mit ergänzender Heudrusch- oder Heumulchsaat
- partielle Pflanzung von Landschaftshecken
- partielle Pflanzung von Streuobstbäumen

1.5 Für die Pflanzungen sind nur heimische Gehölze laut der Broschüre
- Des LfU „Arbeitshilfe zum Ausbrigen von gebietseigenen Gehölzen in Bayern“,
- Des LfU „Heimische Gehölze unserer Kulturlandschaft“,
- Des BfN „Leitfaden zur Verwendung gebietseigener Gehölze“ zulässig. Das Vorkommensgebiet ist 5.1: „Süddeutsches Hügel-
  und Bergland, Fränkische Platten und Mittelfränkisches Becken“

1.6 Nach Fertigstellung aller im Zusammenhang mit den festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen stehender Pflanzmaßnahmen
und Einsaaten hat der Zweckverband "Gewerbepark A 71" mit der Unteren Naturschutzbehörde einen Ortstermin in der 
nachfolgenden Vegetationszeit, und zwar Anfang Juni, zu vereinbaren, bei dem eine Abnahme dieser ökologischen
Wertschaffungen erfolgt.

1.7 Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern (Verringerungsmaßnahmen)

1.8 Die Gehölzpflanzungen und Einsaaten inkl. Gebäudebegrünungen sind, solange der Eingriff besteht, dauerhaft zu erhalten.

2. Pflanzpflichten auf öffentlichen Flächen

2.1 kleinkroniger Laubbaum II./III. Ordnung, mit etwaiger Standortbindung,
Mindestgröße: Laubbaum (H), 3 x verpflanzt (3xv), Stammumfang (STU) 16-18 cm,
Obstbaum (H), 2 x verpflanzt (2xv), Stammumfang (STU) 10-12 cm, gemäß Auswahlliste

2.2 großkroniger Laubbaum I. Ordnung mit etwaiger Standortbindung
Mindestgröße: Hochstamm (H), 2 xv, Stammumfang (STU) 12-14 cm, gemäß Auswahlliste

2.3 2-3 zeilige freiwachsende, landschaftliche Hecke:
Pflanzung von heimischen Sträuchern (vStr), 2 x verschult (2xv), (70-90cm) und
Heistern (Hei), 3 x verpflanzt (3xv), (125-150cm), gemäß Pflanzschema und Auswahlliste

2.4 4-5 zeilige freiwachsende, landschaftliche Hecke:
Pflanzung von heimischen Sträuchern (vStr), 2 x verschult (2xv), (70-90cm) und
Heistern (Hei), 3 x verpflanzt (3xv), (125-150cm), gemäß Pflanzschema und Auswahlliste

2.5 Pflanzung einer standortgerechten Baum- und Strauchhecke
Im Süden und Westen des Geltungsbereiches ist zur Gebietseingrünung in der öffentlichen Grünfläche ein 9 m breiter Gehölzstreifen
gemäß Planzeichnung mit heimischen Straucharten (Mindestgröße der Gehölze: l. Str., 2 x v., h: 40-60) und Baumarten II. Ordnung
(Mindestgröße der Gehölze: Heister, 2 x v, h: 100-150) gemäß Pflanzenliste anzupflanzen
(4-5reihige Pflanzung mit Heistern und Sträuchern).

3. Pflanzpflichten auf privaten Flächen
3.1 Pflanzung großkroniger Laubbäume ohne Standortbindung

Zur Durchgrünung des Baugebietes sind je angefangene 1000 m² Grundstücksfläche ein großkroniger Laubbaum
als Hochstamm zu pflanzen. Mindestgröße und -qualität: Hochstamm, 2 x verpflanzt (2xv), Stammumfang (STU) 12-14 cm

3.2 Gliederungspflanzung entlang der Grundstücksgrenzen
mindestens 50% der zukünftigen Grundstücksgrenzen entlang der Straße und der noch festzulegenden Grenzen
sind mit heimischen Straucharten zu bepflanzen.

3.3 Fassadenbegrünung
Gebäudefassaden mit ungegliederten Wandflächen von mehr als 100m Länge sind durch Begrünung zu gliedern.
Dabei sind mind. 20% der Länge zu bepflanzen. Es muss ungehindert Luft- und Wasserzutritt möglich sein.
Für nord- und westexponierte Wände sind immergrüne Arten zu bevorzugen.
Für die Wahl der Pflanzenart zur Fassadenbegrünung wird auf die Broschüre "Grüner Schmuck im Straßenraum" verwiesen.

4. Vollzugsfristen
4.1 Ausgleichsmaßnahmen

Die noch nicht umgesetzten Ausgleichsmaßnahmen sind spätestens im Jahr nach Beginn der Erschließung des  3. Bauabschnittes
zu beginnen.

4.2 Sonstige Anpflanzungen
Die verbindlichen Anpflanzungen sind innerhalb eines Jahres nach Bezugsfertigkeit der Gebäude bzw. Fertigstellung der jeweiligen
privaten und öffentlichen Erschließungsanlagen zu vollziehen.

5. allgemeine Pflanzpflichten
5.1 Pflanzenqualität

Die Qualitätsmerkmale richten sich nach den "Gütebestimmungen für Baumschulpflanzen".
Die festgesetzten Größen- und Mengenangaben sind Mindestgrößen.

5.2 Pflanzenauswahl und Wurzelraum
Den festgesetzten Bäumen ist ausreichender Wurzelraum (mind. 6 qm Baumscheibe als Vegetationsfläche) zur Verfügung zu stellen.

6. Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände
6.1 Bodenarbeiten, z.B. der Bau der Erschließungsstraßen (Abschieben des Oberbodens), sind außerhalb der

Brutzeit der ackerbrütenden Vogelarten, also nicht im Zeitfenster von Mitte März bis mind. Ende August,
auszuführen. Falls die Bauarbeiten innerhalb des vorgenannten Brutzeitraums geplant sind, sind von Anfang
März bis Baubeginn mittels einer dauerhaften Schwarzbrache Bodenbruten auszuschließen.

6.2 Die Entfernung bzw. der Rückschnitt bestehender Strauch-, Baum- und Heckenvorkommen hat außerhalb
der Brutzeit von Hecken- und Bodenbrütern stattzufinden und zwar von Anfang Oktober bis Ende Februar.

6.3 Ökologische Baubegleitung
Alle Maßnahmen des Artenschutzes werden unter Einbezug einer (jeweils) fachkundigen Person geplant und ihre Umsetzung vor Ort
kontrolliert. Die Funktion der ökologischen Baubegleitung ist dabei die fachkundige Beratung bei artspezifischen Fragestellungen,
sowie bei Bedarf die Berichterstattung gegenüber der zuständigen Naturschutzbehörde. Der Bearbeitungszeitraum der Ökologischen
Baubegleitung beginnt bereits in der Planungsphase des Bauvorhabens, um Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und zur 
Sicherung des Erhaltungszustands (CEF) in den Bauzeitenplan zu integrieren und endet nach Beendigung aller artenschutzrechtlich
relevanten Bau- und Ausgleichsmaßnahmen nach einer Abnahme durch die zuständige Naturschutzbehörde.
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Baumarten II. / III. Ordnung

Acer camestre
Carpinus betulus
Prunus avium
Sorbus aucuparia
Sorbus torminalis

- Feld-Ahorn
- Hainbuche
- Vogelkirsche
- Vogelbeere
- Elsbeere

(Wild-) Obstbäume (hochstämmig) auf
Streuobstwiesen

Apfel:

Birne:

Speierling (Sorbus domestica), Walnuß (Sämlinge),
Gewöhnliche Traubenkirsche (Prunus padus)

Rote Sternrenette, Bohnapfel, Boskop
Danziger Kantapfel, Erbachshöfer, Gewürzluniken,
Hauxapfel, Kaiser Wilhelm, Landsberger Renette,
Loherer Winterglockenapfel, Winterrambur ...
Reglindis, Pinova, Pilot, Piros, Rowena;
Schweizer Wasserbirne, Doppelte
Phillipsbirne, Katzenkopf, Gelbmöstler, Palmischbirne
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7. Pflanzschema
Hecke 2-3 zeilig
Pflanzung von heimischen Sträuchern (vStr),
2x verschult (2xv), (70-90 cm)

  Pflanzschema
Hecke 4-5 zeilig
Pflanzung von heimischen Sträuchern (vStr),
2x verschult (2xv), (70-90 cm)

8. Pflanzenliste

großkronige Laubbäume I. Ordnung

Acer platanoides
Tilia cordata
Quercus robur

sowie vergleichbare standortgerechte Baumarten
STU 12-14, Hochstamm 2xv

- Spitz-Ahorn
- Winter-Linde
- Stieleiche

relevanten Bau- und Ausgleichsmaßnahmen nach einer Abnahme durch die zuständige Naturschutzbehörde.

6.4 Vergrämung (Zauneidchsen)
Um eine Verletzung oder Tötung von Zauneidechsen zu vermeiden, werden beidseitig entlang des Wirtschaftsweges auf dem Fl.Stk.
2252, 2252/1, 2253 und 2253/1 auf jeweils mindestens 5 m Breite sowie im gesamten Bereich des nördlichen Gehölzes auf Fl.Stk.
2275 gezielte Vergrämungsmaßnahmen durchgeführt. Ziel ist die erhebliche Reduktion der Habitateignung, um das selbstständige
Abwandern der Tiere aus dem Planungsbereich herbeizuführen.
Hierzu werden folgende Maßnahmen durchgeführt:
• Entfernen der Vegetation im Winter vor der Baumaßnahme
• Entfernen der oberflächlichen Versteckmöglichkeiten, ohne ein erhöhtes Tötungs- und Verletzungsrisiko zu erzeugen. Bei Geröll-
   oder Holzhaufen oder ähnlichem kann hierbei auf den Einsatz von Baufahrzeugen verzichtet werden müssen.
• Durchführungszeitraum der o.g. Maßnahmen: 15.11. bis 15.03. vor Beginn der Baumaßnahme
• Erhalt der freigeräumten Fläche als ungeeigneter Lebensraum durch regelmäßiges Mähen, um die Vegetation auf max. 5 cm
   zu halten.
• Absperren der den/der Baumaßnahme/n zugewandten Seite(n) der o.g. Zauneidechsenbereiche durch einen fachgerecht 
   aufgebauten und gepflegten Kleintierzaun („Krötenzaun“). Hierbei wird keine geschlossene Fläche erzeugt, um ein Abwandern in
   nicht-Bauflächen zu ermöglichen. Die Zäune müssen über die gesamte Bauphase(en) funktionsfähig bleiben.

Mit den Baumaßnahmen darf nach Durchführung der o.g. Maßnahmen frühestens am 15.04. begonnen werden, um einen 
angemessenen Zeitraum für die Abwanderung vorzusehen.
Nach Einschätzung der zuständigen Naturschutzbehörde können weitere artspezifische Vermeidungsmaßnahmen (z.B. Absammeln)
notwendig werden.

D) Hinweise

1. Dachbegrünungen:
Es wird empfohlen, flache und flachgeneigte Dächer mit extensiver Dachbegrünung zu versehen.

2. Ökoflächenkataster:
Die Ausgleichsmaßnahmen sind auf dem einschlägigen Formblatt zur Erfassung im Ökoflächenkataster einzutragen und unmittelbar
nach Inkrafttreten des Bebauungsplans mit einem Lageplan M 1:1000 dem Bayerischen Landesamt für Umweltschutz, Außenstelle
Nordbayern, Ref. K 7, Schloss Steinhausen, 95326 Kulmbach zuzuleiten.

3. Eingrünungsplan:
Zu jedem Bauvorhaben ist ein Eingrünungsplan vorzulegen, der mindestens den Standort der Pflanzen,
die Art- und Pflanzqualität, sowie eine Berechnung der notwendigen Bepflanzung nach Grundstücksfläche enthält.

4. Autobahndirektion Nordbayern
4.1 Die BAB-Kabeltrassen müssen jederzeit zugänglich sein und dürfen daher nicht überschüttet oder mit Baustellenfahrzeugen zugestellt

werden. Es ist außerdem untersagt, dass die BAB-Kabeltrassen ungeschützt mit Baufahrzeugen überfahren werden.

4.2 Die Kabelschutzanweisung der ABDNB Stand 01/2018  ist zu beachten.

4.3 Mindestens 8 Tage vor Baubeginn ist die Verkehrs- und Betriebszentrale (VBZ) Fischbach Tel. 0911/9882431 oder 9882400 zu
verständigen, damit die Trassen der BAB-Kabel abgepflockt werden können. Die Kosten hierfür trägt der Antragsteller.

4.4 Entlang der Straßenverläufe sind die Mindestabstände für Neupflanzungen nach den Richtlinien für passiven Schutz an Straßen
durchFahrzeug-Rückhaltesysteme (RPS) einzuhalten.

4.5 Das Errichten von Hochbauten sowie Abgrabungen und Aufschüttungen größeren Umfanges hat außerhalb der 40 m
Bauverbotszone nach § 9 Abs. 1 Ziffer 1 FStrG zu erfolgen. Eine entsprechende Planänderung ist der Autobahndirektion vorzulegen.

4.6 Beleuchtungsanlagen (Hofraumbeleuchtung, Fassadenbeleuchtung, Parkplatzbeleuchtung und dgl.) müssen so erstellt werden,
dass der Verkehrsteilnehmer auf der BAB A 71 und der Anschlussstelle nicht geblendet wird.

Werbeanlagen, die den Verkehrsteilnehmer auf der BAB A 71 und der Anschlussstelle ablenken können und somit geeignet sind
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Auswahlliste Quellrinnen, Bach- und Flussauenwälder

Salix alba      - Silber-Weide
Fraxinus excelsior      - Gemeine Esche
Alnus incana      - Grau-Erle
Prunus padus      - Trauben-Kirsche

dass der Verkehrsteilnehmer auf der BAB A 71 und der Anschlussstelle nicht geblendet wird.

4.7 Werbeanlagen, die den Verkehrsteilnehmer auf der BAB A 71 und der Anschlussstelle ablenken können und somit geeignet sind
die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gefährden, dürfen nicht errichtet werden. Hierbei genügt bereits eine abstrakte
Gefährdung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Auf § 33 StVO wird verwiesen.

4.8 Oberflächen- und sonstige Abwasser dürfen nicht der Entwässerungsanlage der BAB A 71 zugeführt werden.

4.9 Von der geplanten Maßnahme dürfen keine Emissionen ausgehen, die die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf der BAB A 71
und der Anschlussstelle beeinträchtigen können.

4.10 Gegenüber dem Straßenbaulastträger können keine Ansprüche aus Lärm- oder sonstigen Emissionen geltend gemacht werden.

4.11 Im Rahmen des Winterdienstes ist eine Beeinträchtigung der Anlagen durch eine Gischt aus Wasser und Salz und durch Schnee-
und Eispartikel, die von Raumfahrzeugen nach außen geschleudert werden, hinzunehmen. Für eventuelle Schäden übernimmt die
Autobahn GmbH keine Haftung. Ebenso übernimmt die Autobahn GmbH keine Haftung, die auf Beschädigung durch
Verkehrsunfälle zurückzuführen sind.

4.12 Die Entwässerungsanlagen der BAB A71 dürfen in ihrer Funktion nicht beeinträchtigt werden.

4.13 Anspruch auf Beseitigung bzw. Rückschnitt des Straßenbegleitgrüns zur Vermeidung von Schattenwurf auf die PV-Anlage kann nicht
erheben werden.

5. Deutsche Bahn AG
5.1 Widerrechtliches Betreten und Befahren des Bahngeländes sowie sonstiges hineingelangen in den Gefahrenbereich der 

Bahnanlagen gemäß EBO § 62 ist unzulässig und durch geeignete und wirksame Maßnahmen dauerhaft auszuschließen. Dies gilt
auch während der Bauzeit.

5.2 Durch Bauten und deren Errichtung dürfen keine negativen Auswirkungen auf die Sicherheit des Eisenbahnbetriebs entstehen, wie
z.B. Beeinträchtigung der Sicht von Signalen oder durch gelangen von Personen oder Objekten auf die Bahnanlagen.

5.3 Photovoltaik- bzw. Solaranlagen sind blendfrei zum Bahnbetriebsgelände hin zu gestalten. Sie sind in ihrer Strahlrichtung so 
anzuordnen, dass jegliche Blendwirkung ausgeschlossen ist. Sollte sich nach der Inbetriebnahme eine Blendwirkung herausstellen,
so sind vom Bauherrn entsprechende Abschirmungen anzubringen.

5.4 Alle Neuanpflanzungen im Nachbarbereich von Bahnanlagen müssen den Belangen der Sicherheit des Eisenbahnbetriebes 
entsprechen. Daher sind Bepflanzungen nach Bahnrichtlinie 882 „Handbuch Landschaftsplanung und Vegetationskontrolle“ zu 
planen und herzustellen.

5.5 Bei Planungs- und Bauvorhaben in räumlicher Nähe zu Bahnbetriebsanlagen ist zum Schutz der Baumaßnahme und zur Sicherung
des eisenbahnbetriebs das Einhalten von Schutzabständen erforderlich.

5.6 Erdarbeiten innerhalb des Stützbereichs von eisenbahnverkehrslasten dürfen nur in Abstimmung mit der DB Netz AG und dem 
Eisenbahn-Bundesamt (EBA) ausgeführt werden.

5.7 Anfallende Oberflächenwasser dürfen nicht auf Bahngelände geleitet werden.

5.8 Bei der Planung von Lichtzeichen und Beleuchtungsanlagen (z.B. Baustellenbeleuchtung, Parkplatzbeleuchtung, Leuchtwerbung
aller Art etc.) in der Nähe der Gleise oder von Bahnübergängen etc. hat der Bauherr sicherzustellen, dass Blendungen der 
Triebfahrzeugführer ausgeschlossen sind und Verfälschungen, Überdeckungen und Vortäuschungen von Signalbildern nicht 
vorkommen.

6. Durch die Neufassung des Bebauungsplans, in Form der 3. Änderung und Erweiterung, tritt die Urfassung sowie die 1. und 2.
Änderung des Bebauungsplans für den Gewerbepark A 71 außer Kraft.

Würzburg, 28.06.2023
geändert und ergänzt, 13.03.2024

Ingenieurbüro für Bauwesen Für den Zweckverband:
Dipl. Ing. (FH) Frank M. Braun
M. Eng., Beratender Ingenieur Oerlenbach/Poppenhausen, den
Falkenstraße 1
97076 Würzburg ZWECKVERBAND GEWERBEPARK A71
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